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Hinweis: Wir haben die vorliegende Klienten-Info mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, bitten aber um Verständnis dafür, dass sie weder eine 
persönliche Beratung ersetzen kann noch dass wir irgendeine Haftung für deren Inhalt übernehmen können. 

 

 

Sonder-Klienten-Info  
(Stand 16.3.2020) 

Coronavirus  

 
Coronavirus – 

erste wichtige Antworten auf 
arbeitsrechtliche Fragen 

 
1. Ist der Arbeitgeber verpflichtet, in 

seinem Betrieb Vorsorgemaßnah-
men zur Vermeidung der Anste-
ckung zu treffen? 

In Betrieben mit Kundenverkehr in Gebie-

ten mit einer tatsächlichen Ansteckungs-

gefahr ist der Arbeitgeber verpflichtet, 

zweckmäßige und geeignete Maßnah-

men zur Minimierung der Ansteckungsge-

fahr zu setzen, um die Arbeitnehmer vor 

Infektionen zu schützen. Solche Maß-

nahmen können Hygienemaßnahmen 

(Handhygiene) sowie das Bereitstellen 

von Desinfektionsmitteln sein. Die not-

wendigen Schutz- und Präventionsmaß-

nahmen bestimmen sich nach dem Infek-

tionsrisiko. Bei direktem Patientenkontakt 

(z.B. Gesundheitsberufe) muss persönli-

che Schutzausrüstung zur Verfügung ge-

stellt werden (Einmalhandschuhe, geeig-

nete Schutzkleidung, Atemschutzmaske, 

Augen- und Gesichtsschutz) und für eine 

Unterweisung der Beschäftigten Sorge 

getragen werden. 

 

 

2. Ist der Arbeitnehmer verpflichtet, 
dem Arbeitgeber eine Infektion mit 
dem Coronavirus bekannt zu geben? 

Ja, dies ergibt sich aus der Treuepflicht 

des Arbeitnehmers und soll dem Arbeit-

geber ermöglichen, Vorsorgemaßnahmen 

zugunsten der Belegschaft treffen zu 

können. 

 

 

3. Darf der Arbeitgeber unabhängig 
von behördlichen Anordnungen 
(Quarantäne) die Arbeitnehmer von 
der Arbeit nach Hause schicken? 

Ja, der Arbeitgeber kann auf die Arbeits-

leistung verzichten, hat aber den Arbeit-

nehmern das Entgelt fortzuzahlen, solan-

ge er die Arbeitnehmer von der Arbeit 

freistellt. 

 

 

4. Darf der Arbeitnehmer von der Arbeit 
fernbleiben, wenn er sich vor einer 
Ansteckung fürchtet?  

Nein. Ein grundloses einseitiges Fern-

bleiben von der Arbeit stellt eine Verlet-

zung der Dienstpflichten und in der Regel 

einen Entlassungsgrund dar. Eine Ver-

weigerung der Arbeitsleistung könnte nur 

dann gerechtfertigt sein, wenn eine ob-

jektiv nachvollziehbare Gefahr bestünde, 

sich bei der Arbeit mit dem Virus anzu-

stecken. Dies könnte dann gegeben sein, 

wenn es im unmittelbaren Arbeitsumfeld 

bereits zu einer Ansteckung mit dem Vi-

rus gekommen wäre. Das gilt aber nicht 

für jene Arbeitnehmer, die berufsmäßig 

regelmäßig mit Krankheiten zu tun ha-
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ben, wie etwa bei Tätigkeiten in Spitälern 

oder Apotheken. 

 

 

5. Darf der Arbeitnehmer fernbleiben, 
wenn sich sein Wohnort, der Weg 
zur Arbeit oder der Betrieb in einem 
Gebiet befindet, für das eine behörd-
liche Maßnahme (Quarantäne) ange-
ordnet wurde? 

Ja, wenn der Arbeitnehmer aufgrund der 

behördlichen Maßnahme nicht zum Ar-

beitsplatz gelangen kann, ohne gegen 

diese Anordnung zu verstoßen. Es han-

delt sich dabei um eine gerechtfertigte 

Abwesenheit vom Arbeitsplatz mit ei-

ner Entgeltfortzahlung für die Dauer der 

behördlichen Anordnung durch den Ar-

beitgeber. Der Bund hat dem Arbeitge-

ber das geleistete Entgelt zu ersetzen. 

Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber 

unverzüglich seine Verhinderung zu mel-

den. 

 

 

6. Hat der Arbeitnehmer Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung, wenn er auf-
grund einer behördlich angeordne-
ten Maßnahme (z.B. Quarantäne) 
seinen Arbeitsplatz nicht erreichen 
kann? Wird dem Arbeitgeber das 
fortgezahlte Entgelt ersetzt? 

Nach dem Angestelltengesetz (AngG) 

und dem Allgemeinen Bürgerlichen Ge-

setzbuch (ABGB) haben Arbeitnehmer 

Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn 

sie durch wichtige, ihre Person betreffen-

de Gründe ohne Verschulden während 

einer kurzen Zeit an der Arbeitsleistung 

verhindert sind. Dazu zählen auch öffent-

liche Pflichten wie eine Quarantäne und 

dadurch verursachte tatsächliche Hinde-

rungen an der Arbeitsleistung. Nach dem 

Epidemiegesetz haben Arbeitnehmer, 

die wegen der ihnen im Einzelfall behörd-

lich angeordneten Quarantäne an der Er-

bringung der Arbeitsleistung verhindert 

sind, für die Dauer der Quarantäne An-

spruch auf Vergütung des dadurch 

eingetretenen Verdienstentganges 

durch den Bund. Der Arbeitgeber hat 

das Entgelt vorab aber weiter an den Ar-

beitnehmer auszuzahlen, der Bund hat 

dem Arbeitgeber das geleistete Entgelt 

im Nachhinein zu ersetzen: Der Arbeit-

geber kann binnen sechs Wochen ab 

dem Tag der Aufhebung der Quarantäne 

bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in 

deren Bereich die Quarantäne verhängt 

wurde, das von ihm geleistete Entgelt 

sowie den darauf entfallenden Dienstge-

beranteil in der gesetzlichen Sozialversi-

cherung vom Bund mittels gesonder-

tem Antrag zurückfordern. 

 

 

7. NEU: Sonderbetreuungszeit bei 
Schul- und Kindergartenschließung 
Der Kindergarten oder die Schule ei-
nes Kindes eines Mitarbeiters wird 
geschlossen. Darf der Arbeitnehmer 
zu Hause bleiben? Muss das Entgelt 
fortgezahlt werden?  

Gem. § 18b AVRAG (vgl BGBl I/12 vom 

15.3.2020)  können Arbeitgeber im Falle 

der behördlichen Schließung von Lehran-

stalten und Kinderbetreuungseinrichtun-

gen für Arbeitnehmer, die nicht in einem 

versorgungskritischen Bereich tätig sind, 

eine Sonderbetreuungszeit im Ausmaß 

von bis zu 3 Wochen für die Betreuung 

von Kindern bis zum vollendeten 14. 

Lebensjahr, für die eine Betreuungs-

pflicht besteht, gewähren. Die Entschei-

dung darüber, ob Sonderbetreuungszeit 

gewährt wird, liegt beim Arbeitgeber! Die 

Gewährung kann auch in der Form ein-

zelner Arbeitstage gewährt werden. Die 

Möglichkeit der geförderten Sonderbe-

treuungszeit besteht jedoch nur dann, 

wenn die betroffenen Arbeitnehmer kei-

nen Anspruch auf Dienstfreistellung ha-

ben. 
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Arbeitgeber haben Anspruch auf Vergü-

tung von einem Drittel des in der Son-

derbetreuungszeit an die Arbeitnehmer 

gezahlten Entgelts, jedoch begrenzt mit 

der derzeitigen ASVG- Höchstbeitrags-

grundlage von € 5.370.  Der Anspruch 

auf Vergütung ist binnen sechs Wochen 

vom Tage der Aufhebung der behördli-

chen Maßnahmen beim zuständigen Be-

triebsstättenfinanzamt geltend zu ma-

chen. 

 

 

8. In welchen Fällen ist Telearbeit mög-
lich? 

Befindet sich im Arbeitsvertrag bereits ei-

ne entsprechende Vereinbarung zur Te-

learbeit oder eine Versetzungsklausel, 

wonach der Arbeitnehmer auch ohne sei-

ne Zustimmung an einen anderen Ort 

versetzt werden kann, so ist eine Anord-

nung von Telearbeit durch den Arbeitge-

ber möglich. Liegen diese Voraussetzun-

gen nicht vor, gibt es darüber hinaus die 

Möglichkeit, Telearbeit zwischen dem Ar-

beitnehmer und dem Arbeitgeber zu ver-

einbaren. 

 

 

9. Darf der Arbeitgeber einseitig Home 
Office anordnen?  

Nein, grundsätzlich muss Home Office 

zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber 

ausdrücklich vereinbart werden. Eine An-

ordnung durch den Arbeitgeber ist jedoch 

möglich, wenn eine diesbezügliche Ver-

einbarung im Arbeitsvertrag bereits ent-

halten ist oder sich darin eine sogenannte 

Versetzungsklausel findet, wonach man 

einseitig an einen anderen als den ur-

sprünglich vereinbarten Arbeitsort ver-

setzt werden kann. Der Arbeitgeber hat 

dann die allenfalls anfallenden Kosten 

(z.B. für Internet, Handy) zu übernehmen. 

 

10. NEU: Erleichterung bei Kurzar-
beit mit Sozialpartnervereinbarung: 
Corona-Kurzarbeit 

Viele der unmittelbar betroffenen Unter-

nehmen, die von den gesetzlichen Be-

triebsschließungen betroffen sind oder 

generell befürchten müssen erhebliche 

Umsatzrückgänge zu erleiden, werden 

überlegen, ob sie ihre Mitarbeiter kündi-

gen sollen. 

Bei Mitarbeiterkündigungen sind auch 

weiterhin die ganz normalen Kündigungs-

fristen und -termine einzuhalten. Da da-

mit zu rechnen ist, dass sich die derzeiti-

ge Situation auch wieder einmal normali-

sieren wird und dann die Mitarbeiter unter 

Umständen dringend gebraucht werden, 

sollten natürlich alternative Möglichkeiten 

geprüft werden.  

Dazu zählt sicherlich das neue Corona-

Kurzarbeitszeitmodell, für das die Re-

gierung € 400 Mio zur Verfügung stellt.  

Voraussetzungen für die Kurzarbeitshilfe, 

die das AMS den Unternehmen gewährt: 

 dass der Arbeitgeber neben dem Ent-

gelt für die herabgesetzte Arbeitszeit 

dem Arbeitnehmer auch die ausfallen-

de Arbeitszeit zum Teil vergütet (= 

Kurzarbeitsunterstützung); 

 eine Sozialpartnervereinbarung 

 eine Betriebsvereinbarung, in Betrie-

ben ohne Betriebsrat Einzelvereinbarun-

gen; 

 die Zustimmung des Arbeitsmarktser-

vice.  

Auf Basis der Äußerungen der Sozial-

partner sind folgende Eckpunkte vorge-

sehen: 

 Vor Beginn der Kurzarbeit müssen 

Arbeitnehmer das Urlaubsguthaben 

vergangener Urlaubsjahre und Zeit-
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guthaben zur Gänze konsumieren. 

Bei Verlängerung der Kurzarbeitsver-

einbarung über 3 Monate hinaus müs-

sen Arbeitnehmer weitere 3 Urlaubs-

wochen des laufenden Urlaubes kon-

sumieren. 

 Nettoentgeltgarantie: Arbeitnehmer 

mit Bruttolöhnen über € 2.685 erhalten 

ein Entgelt von 80% des vor Kurzar-

beit bezogenen Nettoentgelts, Arbeit-

nehmer mit Bruttolöhnen zwischen € 

1.700 und € 2.685 erhalten 85%, Ar-

beitnehmer mit Bruttolöhnen unter € 

1.700 erhalten 90%. Die Mehrkosten 

trägt das AMS (bis zur Höchstbei-

tragsgrundlage), nicht das Unter-

nehmen. 

Beispiel: (Näherungswerte, ohne Lohnne-

benkosten)  zur Berechnung des Anspruches 

auf Ersatz durch das AMS. 

Ein Arbeitnehmer erhält ein Bruttoentgelt 

vor Kurzarbeit von € 2.000 (netto € 1.500). 

Die Arbeitszeit wird um 50% verringert. Der 

Arbeitnehmer erhält vom Arbeitgeber wäh-

rend der Kurzarbeit netto € 1.275 (das sind 

85% Nettoentgeltgarantie), brutto ca. 

€ 1.585. Diese € 1.585 Euro sind um € 585 

mehr als es der 50%-Arbeitszeit entspricht 

(50% von brutto € 2.000 sind € 1.000).  

 

Das AMS ersetzt dem Arbeitgeber diese 

€ 585 an Mehrkosten.    

 

 Überstunden während der Kurzarbeit 

sind möglich.  

 Bis ein Monat nach Ende der Kurz-

arbeit dürfen keine Arbeitnehmer 

gekündigt werden.  

 Bei Urlaub und Krankenständen 

während Kurzarbeit gebührt dem Ar-

beitnehmer wie bisher das volle 

Entgelt wie vor Kurzarbeit. Es gilt 

das Ausfallsprinzip. 

 Die Sonderzahlungen sind stets auf 

Basis des Entgelts (oder Bruttolohn, 

je nach Kollektivvertrag) vor Kurz-

arbeit zu bezahlen. 

 Keine Auswirkungen der Kurzarbeit 

ergeben sich außerdem bei Abferti-

gung alt und neu. Hier ist jeweils von 

der Arbeitszeit bzw. dem Entgelt vor 

Einführung der Kurzarbeit auszuge-

hen. 

 Die Normalarbeitszeit muss im ge-

samten Kurzarbeitszeitraum mindes-

tens 10% betragen. Sie kann zeit-

weise auch Null sein.  

 Sozialversicherungsbeiträge sind 

auf Basis des Entgelts wie vor der 

Kurzarbeit zu leisten. Das AMS er-

setzt dem Arbeitgeber die Mehrkos-

ten voraussichtlich ab dem 4. Kurz-

arbeitsmonat
1
. 

 Die Corona-Kurzarbeit kann für 

maximal 3 Monate abgeschlossen 

werden. Bei Bedarf ist eine Verlän-

gerung um weitere 3 Monate nach 

Sozialpartnergesprächen möglich.   

 

Zu beachten ist, dass, wenn das AMS 

die Kurzarbeit fördert, der Arbeitgeber 

während der Kurzarbeit kein Arbeitsver-

hältnis kündigen darf, es sei denn, dass 

das zuständige AMS in besonderen Fäl-

len eine Ausnahme bewilligt. 

 

 

11. Darf der Arbeitnehmer den An-
tritt einer Dienstreise verweigern, 
wenn diese in Gefahrengebiete füh-
ren würde? 

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers um-

fasst auch die Vorsorge für den Schutz 

des Lebens und der Gesundheit der Ar-

beitnehmer. Dieser Schutz beinhaltet alle 

Maßnahmen, die der Verhütung von be-

ruflich bedingten Unfällen und Erkran-

kungen der Arbeitnehmer dienen. Liegt 

etwa eine Reisewarnung für ein bestimm-

tes Gebiet vor, weil dort eine hohe Anste-

ckungsgefahr besteht, kann der Arbeit-

nehmer den Antritt der Dienstreise zu 

                                                      
1
 Vgl § 37 b Abs 7 Arbeitsmarktservicegesetz idF BGBl 

I/12 vom 15.3.2020 
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Recht verweigern, da die Vornahme die-

ser Reise zu einer mit einer gewissen 

und durch die Reisewarnung belegten 

und objektivierbaren Gefährdung der Ge-

sundheit oder des Lebens führen kann. 

Sofern keine Reisewarnung oder eine 

sonst belegbare hohe Ansteckungsgefahr 

(z.B. durch Ausrufung des Notstands o-

der Verhängung der Quarantäne) am Zie-

lort oder auf der Reisestrecke vorliegt, 

wird eine Verweigerung nicht rechtmäßig 

sein. 

 

 

12. Darf der Arbeitgeber dem Ar-
beitnehmer verbieten, einen Urlaub 
in gefährdeten Gebieten zu verbrin-
gen? 

Der Arbeitgeber kann dies dem Arbeit-

nehmer nicht verbieten. Erkrankt der Ar-

beitnehmer während seines Urlaubs in 

einem gefährdeten Gebiet, könnte der 

Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung ver-

weigern, da der Arbeitnehmer seine Ar-

beitsunfähigkeit grob fahrlässig herbeige-

führt hat. 

 

 

13. Darf der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer fragen, ob er seinen Urlaub 
in einem Gebiet mit hoher Anste-
ckungsgefahr verbracht hat? 

Ja, da der Arbeitgeber aufgrund seiner 

Fürsorgepflicht zum Schutz der anderen 

Arbeitnehmer geeignete Vorsorgemaß-

nahmen treffen muss. 

 

 

14. Was gilt, wenn der Arbeitnehmer 
aufgrund bestimmter Vorsorgemaß-
nahmen (Notstand, Quarantäne, Ein-
schränkung der Verkehrsmittel) im 
Urlaubsort nicht die Rückreise antre-
ten kann? Ist das ein Grund für eine 
Entlassung? Hat er Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung? 

Eine tatsächliche oder rechtliche Verhin-

derung der Rückreise stellt einen ge-

rechtfertigten Abwesenheitsgrund von der 

Arbeit dar, der Arbeitnehmer kann daher 

nicht entlassen werden. Er hat für eine 

kurze Zeit (bis zu einer Woche) Anspruch 

auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeit-

geber. 

 

 

15. Was kann ich tun, wenn ich mei-
nen Zahlungsverpflichtungen ge-
genüber dem Sozialversicherungs-
träger nicht mehr nachkommen 
kann? 

Sozialversicherungsbeiträge Österrei-

chische Gesundheitskasse (ÖGK): Bei 

Liquiditätsengpässen, die auf die aktuelle 

Situation zurückzuführen sind, wird die 

maximale Stundungsdauer von ein auf 

drei Monate verlängert! Bei Ratenzah-

lungen kann die Ratendauer auf bis zu 18 

Monate verlängert werden. Coronabe-

dingte Meldeverspätungen können auf 

Antrag der Unternehmen nachgesehen 

werden. Im Einzelfall können bei 

coronabedingten Liquiditätsengpässen 

Exekutionsanträge und Insolvenzanträge 

aufgeschoben werden. Besondere Si-

cherstellungen sind dazu nicht erforder-

lich. 

 

Sozialversicherungsbeiträge Sozial-

versicherungsanstalt der Selbständi-

gen (SVS): Anträge zur Stundung und 

Ratenzahlung können formlos schriftlich 

per E-Mail oder online unter 

https://www.sozialversicherung.gv.at/form

gen/?portal=svsportal&LO=4&contentid=

10007.853637 eingebracht werden. Die 
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Herabsetzung der vorläufigen Beitrags-

grundlage kann mittels Online-Formular 

(https://www.sozialversicherung.gv.at/for

mgen/?portal=svsportal&LO=4&contentid

=10007.854309) beantragt werden. 

 

 

16. Was kann ich tun, wenn ich mei-
nen Zahlungsverpflichtungen ge-
genüber dem Finanzamt nicht mehr 
nachkommen kann? 

 Einkommen- oder Körperschaft-

steuervorauszahlungen können bis 

31.10.2020 herabgesetzt oder auf 

Null gestellt werden, wenn der Steu-

erpflichtige die Minderung der Bemes-

sungsgrundlage auf Grund Corona-

Krise glaubhaft machen kann.  

 

 Ist der Steuerpflichtige liquiditätsmä-

ßig durch die Krise derart betroffen, 

dass er die Vorauszahlungen auch in 

der herabgesetzten Höhe nicht zahlen 

kann, kann er beim Finanzamt anre-

gen, die Vorauszahlungen für das Jahr 

2020 zur Gänze nicht festzusetzen 

oder die Festsetzung auf einen Betrag 

zu beschränken, der niedriger als die 

voraussichtliche Jahressteuer ist. Das 

Finanzamt darf in der Folge auch kei-

ne Nachforderungszinsen festset-

zen, wenn sich bei der Veranlagung 

des Jahres 2020 Nachzahlungen er-

geben.  

 

 Ist die Entrichtung von Abgaben aller 

Art auf Grund der Corona-Krise nicht 

oder nicht sofort möglich, kann eine 

Stundung oder Entrichtung in Raten 

beantragt werden, wenn die konkrete 

Betroffenheit glaubhaft gemacht wer-

den kann. Gleichzeitung kann ange-

regt werden, von der Festsetzung von 

Stundungszinsen Abstand zu neh-

men.  

 

 Anträge auf Herabsetzung oder Nicht-

festsetzung von Säumniszuschlägen 

können ebenfalls gestellt werden, 

wenn man der jetzigen Krise betroffen 

ist.  

 

Diese Anträge sind direkt über FinanzOn-

line oder mit dem beiliegenden Formu-

lar „Kombinierter Antrag zu Sonderre-

gelungen betreffend Coronavirus“ zu 

stellen. Die Finanzämter sind angewie-

sen, diese Anträge sofort zu bearbeiten. 
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